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Konkurrenzen.

Walchebrücke über die Limmat in Zürich (Bd. LVI, S. 145,

345, 363 und Bd. LVII, S. 15). Das Preisgericht hat in seiner Schlusssitzung

am 7. Januar folgende Preise zuerkannt:
I. Preis (2600 Fr.) dem Entwurf „Dreibogenbrücke" von Locher

fy Cie., Ingenieurbureau und Bauunternehmung in Zürich,
in Verbindung mit Gebrüder Pfister, Arch, in Zürich.

II. Preis ex asquo (1300 Fr.) dem Entwurf .Nagelfluh" von Dr.-Ing.
Max Ritter in Zürich und Pf/eghard 8/ Häfeli, Architekten
in Zürich, unter Mitarbeit von Architekt Hans Hatler in
Zürich und Westermann § CP A.-G. in St. Gallen.

IL Preis ex asquo (1300 Fr.) dem Entwurf „Wettschwümme" von
Froté # Cie., Ingenieurbureau in Zürich und Dr. G.Lüscher
in Aarau, in Verbindung mit Kündig § Oetiker, Arch,
in Zürich.

IL Preis ex aequo (1300 Fr.) dem Entwurf „Dreiklang" von Maillart
§ Cie., Ingenieurbureau in Zürich, in Verbindung mit
Bollert fy tierter, Architekten in Zürich.

Die sämtlichen eingereichten Entwürfe sind in den Räumen
des Kunstgewerbemuseums Zürich vom 12. bis zum 22. d. M.
öffentlich ausgestellt.

Redaktion: A. JEGHER, CARL JEGHER.
Dianastrasse Nr. 5, Zürich II.

Vereinsnachrichten.

Zürcher Ingenieur- und Architekten-Verein.
Protokoll der IV. Sitzung im Wintersemester 1910/1911.

Mittwoch den 4. Januar 1911 auf der Schmiedstube.

Vorsitzender Architekt Otto Pfleghard. Anwesend 44
Mitglieder und Gäste.

Nach einem kurzen Neujahrsgruss durch den Vorsitzenden
wird das Protokoll der letzten Sitzung stillschweigend genehmigt.

Als Mitglieder für den Verein haben sich angemeldet die
Herren: Huldreich Keller, Oberingenieur, Zürich; Leonh. v. Muralt,
Maschineningenieur, Zürich ; J. Zylberscher, Ingenieur, Zürich ; über
deren Aufnahme wird, wie üblich, in der nächsten Sitzung
beschlossen werden.

Nach diesen wenigen Vereinsgeschäften hält Herr Ingenieur
A. Harry den angekündigten Vortrag:

„Skizzen aus der Geschichte des Z. I. <§• A. V."
Ein besonderes Referat über den Vortrag wird folgen.
Zur Eröffnung der Diskussion, an der sich die Herren : Arch.

Pfleghard, Ing. A. Jegher, Prof. Zwicky, Arch. Bischoff, Ing. H. v. Muralt,
Ing. Mousson, Ing. Tobler, Baumeister Guyer und der Vortragende
beteiligten, führt zu den Schlussätzen des Vortragenden der
Vorsitzende orientierend aus:

1. dass ein Vortrag über das jetzige Projekt zur Einführung
der linksufrigen Seebahn für eine der nächsten Sitzungen
vorgesehen ist;

2. er ist für Beibehaltung der bisherigen Uebung, nach der
reine Geschäftssitzungen nur bei Bedarf ausnahmsweise angeordnet

werden;
3. die Aufstellung von Statuten findet nicht allseitige

Sympathien, man betont, dass es bisher ganz gut ohne solche ging.
Um doch etwelche Richtlinien für die Vereinsleitung zu haben,
wurden in letzter Zeit einige Grundsätze durch Vereinsbeschluss
festgelegt ;

4. ein ständiges Sekretariat, eventuell gemeinsam mit dem
Schweiz. Verein oder der G. e. P., würde er sehr begrüssen, weil
dadurch eine grössere Einheit in die Geschäftsleitung gebracht würde
und namentlich der Vereins-Präsident erheblich entlastet werden
könnte ;

5. die Vereinshaus-Frage kann dann wieder aufgenommen
werden, wenn für die Idee starke Begeisterung herrscht. Der Prüfung
wert sind die event Einrichtung eines Lesezimmers und bessere
Unterbringung des Archives. Die letztere ist bereits eingeleitet.

Ing. A. Jegher verkennt nicht den event, historischen Wert
von ausführlichen Kommissions- und Vorstands-Protokollen. Von
wesentlichem Wert erachtet er aber nur das, was der Verein als
solcher in der Oeffentlichkeit unternimmt, nicht die Aufbewahrung

solcher Protokolle in Archiven. Auch der ehemalige Präsident, Herr
Prof. Zwicky, hält es für notwendig, dass namentlich in solchen
Versammlungen, in denen wichtige geschäftliche Angelegenheiten
behandelt werden, Vorträge gehalten werden, um einen guten Besuch
der Versammlung zu sichern. Ein ständiges Sekretariat findet er
nicht für notwendig. Arch. Bischoff stellt den Antrag, der Vorstand
soll beauftragt werden, Statuten für den Verein auszuarbeiten. Ing.
A. Jegher stellt den Antrag, die Anregungen des Vortragenden sollen
an den Vorstand zur Erledigung weitergeleitet werden.

Durch Vereinsbeschluss wird der Vorstand beauftragt :

1. dem Verein in einer nächsten Sitzung Bericht und Antrag
zu stellen über Aufstellung von Vereins-Statuten oder einer
Geschäftsordnung ;

2. das Inventar aufzunehmen, nachzuführen und allen
zugehörigen Stücken nachzuforschen;

3. zu prüfen, ob der Gründung eines Vereins-Hauses durch
jährlichen Beitrag Vorschub geleistet werden soll, oder der Beitrag
zur Gründung eines Lesezimmers verwendet werden soll;

4. die Frage betreffend ständiges Sekretariat zu prüfen.
Indem der Vorsitzende an die Glanzperiode des Vereins unter

der Leitung von Ing. Bürkli erinnert, betont er die Notwendigkeit
des weitern Ausbaues des Z. I. § A. V. Er dankt dem Vortragenden
für seine mühevolle Arbeit, sowie allen sich an der Diskussion
beteiligenden Herren, und schliesst die Sitzung gegen halb 11 Uhr.

Der Aktuar : H. W.

Ueber Geleiseeinbau von Strassenbahnen.
Referat über den Vortrag des Herrn Strasseninspektor A. Schläpfer

in der Sitzung des Zürcher Ingenieur- und Architekten-Vereins
vom 7. Dezember 1910.

In der Einleitung zu seinem Vortrag weist der Redner darauf
hin, dass das Thema von zwei verschiedenen Gesichtspunkten aus
behandelt werden kann, nämlich einerseits vom Interesse der Strassenbahn,

anderseits von dem des Strassenunterhaltes aus.
Die Strassenbahn sucht möglichst billigen Betrieb und Unterhalt,

unter Ausserachtlassung der übrigen Zwecke, denen die Strasse
zu dienen hat und umgekehrt verlangt der Strassen-Techniker in
seinem Interesse den besten bezw. teuersten Geleiseeinbau. Die
vornehmste Aufgabe des Strassentechnikers ist es nun, gemeinsam
mit dem Erbauer der Strassenbahn das Beste im Geleiseeinbau zu
suchen, um so die beidseitigen Interessen zu wahren.

Die Verschiedenheit der Strassendecke, die sich nach der
örtlichen' Lage und nach dem Verkehr richtet, verlangt auch einen
verschiedenartigen Geleiseeinbau; die Interessen der Anwohner
sollen aber in billiger Weise berücksichtigt werden.

Als Feinde der Strasse sind Regen und Schnee zu bezeichnen,
durch die die Fahrbahn aufgeweicht und ihre Widerstandsfähigkeit
verringert wird; ferner die Lastautomobile und hauptsächlich die
Strassenbahnen. Ein Mittel zur Beseitigung der durch diese
verursachten Schäden wäre, die Bahn auf ein besonderes Trace zu
weisen, d. h. für sie einen eigenen Körper zu bauen. Soll jedoch
die Strassenbahn ihrem Zweck dienen, so ist dieses in der Stadt
meist nicht möglich.

In grossen Städten, wo der Verkehr geräuschlose Beläge wie
Asphalt, Holz u. dgl. verlangt, drängen jedoch die Verhältnisse
immer mehr darauf, die Bahn von dem Strassenverkehr unabhängig
zu verlegen.

Bei Neuanlage von Hauptverkehrslinien sollten die Strassen
derart weitsichtig angelegt werden, dass neben den Trottoirs, den
Reitwegen und der Fahrbahn noch besondere Streifen für den
Bahnverkehr frei bleiben. Als grosse Vorteile solcher Anlagen sind in
erster Linie Beseitigung der Staubplage, Verminderung der Unfälle,
verschiedene Beläge in und ausser Geleisegebiet, geringere Bau-
und Unterhaltungskosten usw. hervorzuheben.

Zu der Frage weitausholender Bebauungspläne, die in nächster
Zeit auch für Zürich zur Diskussion drängt, bringt der Referent
einige bemerkenswerte Mitteilungen aus einem Bericht von Direktor
Wattmann, Köln, zum internationalen Strassen- und Kleinbahnkongress
Brüssel 1910, der darauf hinweist, dass zu einer verkehrsfördernden
und zweckmässigen Ausgestaltung der Strassenbahn die Bebauung
der Bahn folgen sollte und nicht umgekehrt, wie dies die Anschauung
der meisten Stadtverwaltungen ist.
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